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A. Einleitung

I. Problemstellung

„In Vielfalt geeint“1 ist seit der Jahrtausendwende der Leitspruch der Europäi-
schen Union, welcher die kulturelle, gesellschaftliche, rechtliche2 und vor allem
sprachliche Diversität zum Ausdruck bringen soll.3 Eine Gemeinschaft bestehend
aus (nunmehr wieder)4 27 Staaten, in der insgesamt über 245 Sprachen gesprochen
werden und 24 Vertragssprachen existieren. Alle 24 Vertragssprachen sind zugleich
Amts- und Arbeitssprachen, wie Art. 1 der Verordnung Nr. 1 zur Regelung der
Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft vom 6.10.1958 fest-
legt:5

Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Union sind Bulgarisch, Dänisch,
Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch,
Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch,
Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.

(Art. 1 Verordnung [EWG] 1/58)

Vereinzelt wird das europäische Sprachenregime metaphorisch auch als „euro-
päische[s] Sprachenmosaik“6, „kleiner Turm von Babel“7 oder als „bunter Spra-
chenteppich“8 bezeichnet. Dieser institutionalisierte Multilingualismus in der EU
stellt vor allem die Rechtsetzung vor besondere Herausforderungen. Europäische
Rechtstexte müssen durch die Übersetzer9 im Übersetzungsdienst in alle Amts-
sprachen übersetzt werden. Zunehmend davon tangiert ist das Kollisions- und Zi-
vilverfahrensrecht. Rechtsgebiete, die seit einigen Jahren einen starken Prozess der
Europäisierung erfahren. Zu denken ist dabei insbesondere an die zahlreichen EU-
Verordnungen auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts, wie z.B. die Rom I-

1 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de (zuletzt abgerufen am 9.4.
2021).

2 Zimmermann, 2012, S. 73 f.
3 Luttermann/Luttermann, 2019, S. 19; Creech, 2005, S. 49 ff.
4 Hier wird auf den EU-Austritt Großbritanniens (sog. „Brexit“) am 31.1. 2020 angespielt.
5 Als primärrechtliche Quelle lässt sich hierfür ebenso Art. 55 Abs. 1 EUV heranziehen.
6 Arntz, 1998, S. 9.
7 v. Münch, 2002, S. 1999.
8 Siguan, 2001, S. 11.
9 Diese Arbeit setzt das generische Maskulinum ein, das sich bei Personenbezeichnungen

auf Frauen und Männer gleichermaßen bezieht. Auf ein „Gendern“ wird im Sinne einer bes-
seren Lesbarkeit der Arbeit bewusst verzichtet.

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de


VO, die Rom II-VO, die Europäische Erbrechtsverordnung (EuErbVO) und die
EuEheVO, sowie auf dem Gebiet des internationalen Zivilprozessrechts, z.B. die
Brüssel Ia-VO.

In der Theorie führt dieses Vorgehen dazu, dass grundsätzlich10 24 inhaltlich
deckungsgleiche sowie rechtlich gleichwertige und authentische Textfassungen pro
Europäischen Rechtsakt geschaffen werden. Die Praxis sieht aber häufig anders aus:
Terminologische Unstimmigkeiten im Rahmen ein- und derselben Sprachfassung,
übersetzungstechnisch geschuldete Ambiguitäten oder sprachliche Abweichungen
im Wortlaut verschiedener Sprachfassungen, sog. Sprachdivergenzen, können in
hohem Maße die Auslegung und Anwendung des Rechts erschweren.11 Inwiefern
Sprachdivergenzen Einfluss auf die Rechtsanwendung nehmen können, soll in der
vorliegenden Abhandlung exemplarisch anhand zweier Vorschriften des Europäi-
schen Kollisionsrechts näher untersucht werden.

II. Gang der Untersuchung

Zunächst (unter B.) werden theoretische Grundlagen dargestellt, die dem
Grundverständnis der Arbeit dienen sollen. Zu diesem Zweck werden die Begriffe
Rechtslinguistik, Europäisches Kollisionsrecht und Sprachdivergenz näher bestimmt
und definiert.

ImAnschluss (unter C.) wird das Bestehen einer Sprachdivergenz imRahmen des
Art. 22 Abs. 3 EuGüVO untersucht. Es erfolgt zunächst eine Vorbemerkung zum
Drittschutz in der EuGüVO, bevor Art. 22 Abs. 3 EuGüVO zum einen linguistisch
und zum anderen juristisch analysiert wird. Die sprachliche Prüfung geht auf lexi-
kalische Aspekte ein, sowie auf die Begriffskohärenz zwischen Rechten und An-
sprüchen und schließlich auf eine taxonomische Betrachtungsweise. In der recht-
lichen Erörterung wird zunächst der Meinungsstand in Bezug auf die Interpretation
desAnspruchsbegriffs inArt. 22Abs. 3 EuGüVOdargestellt, um imAnschluss daran
die rechtlichen Konsequenzen der jeweiligen Auslegung aufzuzeigen. Die rechtliche
Prüfung schließt mit der Frage nach einem etwaigen Korrekturbedarf der deutschen
Sprachfassung des Art. 22 Abs. 3 EuGüVO ab.

Sodann (unter D.) wird der Schadensbegriff in der Rom II-VO auf Sprachdi-
vergenzen überprüft. Zu diesem Zweck soll nach einem kurzen Problemaufriss der
Meinungsstand in der rechtswissenschaftlichen Lehre dargestellt werden. Sodann
wird der Schadensbegriff in der Rom II-VO einer sprachlichen und rechtlichen
Analyse unterzogen. Bei der linguistischen Untersuchung wird der Schadensbegriff

10 Dieses Dogma wird in einzelnen Fällen durchbrochen, d. h. nicht alle EU-Rechtstexte
müssen immer in alle Sprachen übersetzt werden, siehe zum Beispiel die Ausnahmeregelung
für das Irische, die Übersetzungen beim EuGH oder die spezifischen Sprachanforderungen für
die völkerrechtlichen Verträge.

11 Messer, 2012, S. 118 ff.; Mayer, 2005, S. 385 ff.
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zunächst in lexikalischer Hinsicht beleuchtet und schließlich nach frame-semanti-
scher Methode analysiert. Die anschließende rechtliche Erörterung befasst sich mit
Vor- undNachteilen der Terminologie in der Rom II-VO, stellt die Auswirkungen auf
die Rechtsanwendung heraus, erforscht den Willen des Verordnungsgesetzgebers,
fragt nach einem etwaigen terminologischen Korrekturbedarf betreffend den
Schadensbegriff und endet mit eigenen kritischen Überlegungen zum Schadensbe-
griff in der Rom II-VO.

Weiter (unter E.) wird die Frage aufgeworfen, ob Latinismen der Vermeidung von
Sprachdivergenzen dienen. Dazuwird die Rolle des Lateinischen zunächst allgemein
in der Rechtssprache und danach im Europäischen internationalen Privatrecht un-
tersucht. Im Zusammenhang mit dem Kollisionsrecht wird auf den Grund der Ver-
wendung von Latinismen eingegangen und diskutiert, ob Latinismen Sprachdiver-
genzen schaffen oder vermeiden.

Danach (unter F.) wird im Rahmen eines thematischen Ausblicks die Frage nach
der Reformbedürftigkeit des EU-Sprachenregimes aufgeworfen. Schließlich (un-
ter G.) werden die Ergebnisse der Arbeit thesenartig zusammengefasst.

II. Gang der Untersuchung 15

http://www.duncker-humblot.de



